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Herzlichen Glückwunsch 

Berta und Anton Mair, Wolfshütte 13, feierten am 
13. Februar das Fest der Diamantene Hochzeit 
 

 
Herr Johann Rebhan, Zaun 6,  
feierte am 18. Jänner den 75. Geburtstag 
 
Herr Josef Reiter, Wolfshütte 4,  
feierte am 19. Jänner den 75. Geburtstag 
 
Herr Karl Mairinger, Moos 11,  
feierte am 20. Jänner den 75. Geburtstag 
 

 
Herr Josef Baumgartner, Moos 4,  
feierte am 16. Februar den 75. Geburtstag 
 
 
 

 

Verstorben sind 

 
 
 
Herr 
Josef Ratzberger 
Vornbuch 4, 
am 16. Dezember 
im 77. Lebensjahr 

 
 
 

 
Frau 
Franziska Holzinger 
Au 7, 
am 31. Dezember 
im 84. Lebensjahr 

 
 

 
 
 
Frau  
Theresia Leitner, 

   Schachen b.F. 5, 
am 2. Februar 

   im 94. Lebensjahr 
 
 
 

Geboren wurden 
 

Jungwirth Ronja Valentina,  
Hofmanning 3, am 17. Jänner 
 

Oberegger Leonie Sophie,  
Moos 8, am 7. Februar 
 

Windhager Paulinus, 
Kreuth 5, am 11. März 
 

Defibrilator in Manning – zur Erinnerung 
 

Der Laiendefibrillator ist beim Feuerwehrhaus 
rund um die Uhr für die Öffentlichkeit verfügbar. 
Die Bedienung erfordert keine speziellen Kennt-
nisse, sondern kann von jeder Person erfolgen. 
 

Der Standort: 
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Geschätzte Gemeindebürge-
rinnen 
und Gemeindebürger, 
liebe Jugend! 
 
Die Bauarbeiten beim neuen 
Altstoffsammelzentrum gehen 
zügig voran. Es wird am 

22. April eröffnet und seiner 

Bestimmung übergeben. Dazu 
sind alle herzlich eingeladen um das neue ASZ zu 
besichtigen.  
 
Vor kurzem haben alle Haushalte die Papiertonne 
und die gelben Säcke erhalten. Ab Kalenderwoche 
15 werden die Container von den Sammelinseln ab-
gezogen. In der Wolfshütte bleiben nur noch die 
Container für Altglas stehen. In Manning wird auf 
Grund der Nähe zum Altstoffsammelzentrum der 
Sammelplatz gänzlich aufgelassen und sämtliche 
Container abgezogen. 
Ich ersuche das ASZ verstärkt zu nutzen um dort 
die Abfälle zu trennen, damit sie einer Wiederver-
wertung zugeführt werden können. Denn Altstoff 
ist Rohstoff. Nur so ist es uns möglich die Kosten 
für die Entsorgung möglichst gering zu halten. Es 
kann also jeder seinen Beitrag dazu leisten. 
 
Bei der Bundespräsidentenwahl am Sonntag den 
24. April bitte ich um rege Wahlbeteiligung. Wenn 
jemand an diesem Termin nicht zu Hause ist oder 
nicht zum Wahllokal kommen kann bitte ich die 
Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen und rechtzeitig 
die notwendigen Unterlagen anzufordern.  
 
Wir haben uns zum Ziel gemacht die „Gesunde Ge-
meinde“ wieder aufleben zulassen. Ein Auftakt dazu 
war das Kabarett mit Gerhard Birsak am  26. Feb-
ruar, welches sehr gut besucht war. Ich bitte die Ak-
tivitäten im Rahmen der „Gesunden Gemeinde“ 
welche sicher rechtzeitig angekündigt werden, an-
zunehmen.  
 
Der Güterweg in Untermoos wird im Laufe des Jah-
res saniert werden. Der genaue Zeitpunkt steht 
noch nicht fest.  
 
 

 
Unsere sehr tüchtige Feuerwehr wir am Samstag,  
den 18. Juni 2016 den Abschnittsbewerb des Ab-
schnittes Schwanenstadt und am Sonntag, 19. Juni 
den alljährlichen Frühschoppen abhalten.  
Ich ersuche hier auch am Geschehen der Feuer-
wehr Interesse zu zeigen und beim Bewerb oder 
der Siegerehrung als Zuschauer teilzunehmen. 
 
So wünsche ich allen ein frohes Osterfest und ein 
paar gemütliche und ruhige Tage und den Kindern 
ein lustiges Osternestsuchen. 
 
Euer Bürgermeister 
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Bundespräsidentenwahl 2016 

Am 24. April 2016 wird gewählt. Die „Amtliche 

Wahlinformation“ erleichtert den gesamten Ab-

lauf – für Sie und für die Gemeinde. 

 

Diese ist mit Ihrem Namen personalisiert und be-

inhaltet Informationen für die Beantragung einer 

Wahlkarte im Internet, einen schriftlichen Wahl-

kartenantrag mit Rücksendekuvert sowie für die 

schnellere Abwicklung im Wahllokal einen Ab-

schnitt, der in das Wahllokal mitzubringen ist. 

Was ist mit all dem zu tun? 

Zur Wahl am 24. April im Wahllokal bringen Sie 

den personalisierten bzw. gekennzeichneten Ab-

schnitt inklusive eines amtlichen Lichtbildauswei-

ses mit. Damit erleichtern Sie uns die Wahlab-

wicklung. 

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal 

wählen können, dann beantragen Sie am besten 

eine Wahlkarte für die Briefwahl. Es stehen Ihnen 

dafür 3 Möglichkeiten zur Verfügung: Persönlich 

in der Gemeinde, schriftlich mit der beiliegenden 

personalisierten Anforderungskarte mit Rücksen-

dekuvert oder elektronisch im Internet. 

 

 

 

Über www.wahlkartenantrag.at können Sie rund 

um die Uhr (bis 20.04.) Ihre Wahlkarte beantra-

gen. 

UNSERE TIPPS:  

 Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst 

frühzeitig!  

 Wahlkarten können nicht per Telefon bean-

tragt werden!  

 Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche 

und Online Anträge ist der 20.April 2016, für 

persönlich in Ihrer Gemeinde eingebrachte 

Anträge der 22. April 2016, 12.00 Uhr.  

 Der letztmögliche Zeitpunkt für das rechtzei-

tige Einlangen von Wahlkarten (Briefwahl) 

über den Postweg bei den Bezirkswahlbe-

hörden ist der 24. April 2016, bis 17.00 Uhr. 

 Der letztmögliche Zeitpunkt für das rechtzei-

tige Einlangen von Wahlkarten mittels per-

sönlicher Abgabe (Briefwahl) am Wahltag, 

24. April 2016, ist in den Bezirkswahlbehör-

den bis 17.00 Uhr oder auch in jedem Wahl-

lokal während der Öffnungszeiten möglich.  

 Die persönliche Abgabe ist auch durch eine 

von der Wählerin oder von dem Wähler be-

auftragte Person zulässig. Weitere Informati-

onen finden Sie auf Ihrer persönlichen Wahl-

karte! 

 

Da von einer Stichwahl auszugehen ist, können 

Sie gleichzeitig eine Wahlkarte für den zweiten 

Wahlgang am 22.05. beantragen. Die Wahl-

karte für eine Stichwahl heben Sie bitte auf. 

Sollte eine Stichwahl stattfinden kommt diese 

zum Einsatz! 

 

 

http://www.wahlkartenantrag.at/
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Gemeindeschitag 2016 

 

 
 
Auch heuer fand unser traditioneller Gemeinde-
schitag statt. Bei strahlend blauen Himmel und 
ausgezeichneten Pistenbedingungen machten 
wir uns auf den Weg nach Gosau und verbrach-
ten dort einen schönen Schitag. 
 

 
 

 
 
Vielen Dank an den Obmann des Familienaus-
schusses Samuel Wiesauer für die ausgezeich-
nete Organisation! 
 
 
 
 

 

Kabarett mit Gerhard Birsak 

 
Lachen ist gesund:  
Aus diesem Grund hat die Gemeinde Manning 
als Mitglied des Netzwerkes „Gesunde Ge-
meinde“ zum Kabarettabend eingeladen.  
Bürgermeister Gerhard Gründlinger und seine 
Gemeinderäte (ÖVP-Fraktion) haben sich ins 
Zeug gelegt und die Werbetrommeln kräftig ge-
rührt.  
 
Knapp 140 Zuschauer, die vielfach aus Nachbar-
gemeinden angereist waren, erlebten den Kaba-
rettisten Gerhard Birsak, bei einer Reise durch 
die Seminar-Welt. Mit dem Programm „Vom 
Semi-Narr zum Voll-Deppen“ gab er einen hu-
morvollen Einblick in Sinnvolles, Sinnloses, Über-
sinnliches. Die Lachmuskeln waren an diesen 
Abend relativ ausgelastet!  
So auch die Volksvertreter (Gemeinderäte), die 
die Bewirtung und Betreuung der Gäste über-
nommen haben. Aufgrund des guten Erfolges 
war man sich einig, dass dies nicht die letzte Ver-
anstaltung im Rahmen der Aktion der gesund-
heitsbewussten Gemeinden war. 
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Gesunde Gemeinde Manning 

Nachdem es in letzter Zeit etwas ruhig um un-
sere „Gesunde Gemeinde“ geworden ist starten 
wir ab sofort mit einem neuen Arbeitskreis neu 
durch. 

Bürgermeister Gerhard Gründlinger und Arbeitskreisleiter Stephan 
Brandmayr mit dem neuen Arbeitskreis. 

Mit vollem Elan versuchen wir unseren Gemeinde-
bürgern ein abwechslungsreiches Programm für 
2016 zu bieten.  

Los geht’s mit: 

Kräuterwanderung 
mit Elke Holzinger 

am Samstag, 
2. April 2016

Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Feuerwehrhaus in 
Manning. 

Nach der Wanderung werden die Kräuter zuberei-
tet und verkostet. 

Kosten für Wanderung, Skriptum  und 
anschließender Verkostung: € 15,-- 

Anmeldung bis 29. März am Gemeindeamt. 

Bei der Friedenswegwanderung am 11. Juni wer-
den wir eine kleine Stärkung in Form von gesunden 
Köstlichkeiten anbieten. 

Weiters ist im Sommer ein Kasperltheater, im 
Herbst ein Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit 
und auch wieder ein Wirbelsäulen-Turnen ge-
plant.  
Wir werden natürlich noch genauer darüber infor-
mieren. 

Zum Jahresschwerpunkt 2016  
Gesund im Leben stehen - Vorbeugung vor 
Krebserkrankungen 

Krebsrisiko und 
Sonne 
Die Sonne spendet 
Wärme und Wohlbefin-
den und fördert die Bil-
dung von Vitamin D,das 
für den Aufbau und Er-
halt des Knochens be-

nötigt wird. 
Die Sonne hat aber auch ihre Schattenseiten: Ext-
reme und intensive Sonnenbestrahlung kann 
Hautkrebs verursachen.  
Das Überschreiten eines gewissen Grenzwertes der 
Bestrahlung, etwa beim Sonnenbaden, führt zur 
akuten 
Schädigung (Rötung und Schwellung der Haut) - dem 
Sonnenbrand. Jahrelange Einwirkung der UV-Strah-
len führt als Spätfolge zu dauerhaften Schädigungen 
der Haut. Die energiestarken UV-Strahlen können 
Schädigungen der Erbsubstanz verursachen, die letzt-
lich zur Entartung der Hautzellen führen und damit die 
Entstehung von Hautkrebs zur Folge haben kann. 
Hauttyp und die Neigung zu Sonnenbrand spielen da-
bei eine wesentliche Rolle. An Hautkrebs kann jeder 
erkranken – trotzdem gibt es Menschen, die ein höhe-
res Risiko haben: Besonders gefährdet sind Personen 
mit heller Haut, hellen Augen, blonden bis rotblonden 
Haaren und Neigung zu Sonnenbrand. Dies gilt vor al-
lem dann, wenn sie häufig intensiver Sonnenbestrah-
lung ausgesetzt sind und bereits in der Jugend mehr-
mals Sonnenbrand hatten. 
Ein gutes Beispiel für die Auswirkungen dieser Risiko-
faktoren stellen die hellhäutigen Australier dar, die 
mittlerweile die höchste Häufigkeit an Melanomen 
(schwarzer Hautkrebs) aufweisen. 

Quelle: Österreichische Krebshilfe 
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Jagdaussschuss Manning – neu konstituiert 

 
Bei der konstituierenden Sitzung des Jagdauss-
schusses wurde als neuer Obmann  Manfred 
Landershammer einstimmig gewählt. Er folgt da-
mit Franz Gröstlinger in dieser Funktion nach, 
welcher das Amt zurücklegte.  
Für seine jahrelange vorbildliche Obmannschaft 
wurde Gröstlinger von der Jägerschaft Manning 
unter Jagdleiter und Landesjägermeister Sepp 
Brandmayr eine Ehrenurkunde überreicht. 
 

 
(von links: Bgm. Gerhard Gründlinger, Franz Gröstlinger, 
Obmann Manfred Landershammer, Landesjägermeister 
Sepp Brandmayr) 

 
 

Jahreshauptversammlung Feuerwehr 

 
Am 27. Februar 2016 fand die 92. Vollversamm-
lung der FF Manning statt. Die Funktionäre legten 
Berichte über die Tätigkeiten der FF Manning des 
Vorjahres ab. Zahlreiche Kameraden wurden ge-
ehrt und befördert. 
Beförderung zum Brandmeister erhielten Josef 
Mair, Paul Bogner, Anton, Bogner, Manfred Thal-
ler, Josef Ratzberger.  
Neue Feuerwehrmänner sind Thomas Koppl, An-
dreas Holzinger. Hauptlöschmeister Mario Stadl-
bauer. 
Zum Ehrenamtswalter wurde Gerhard Ratzber-
ger ernannt. 

 
 
 

 
Für langjährige Mitgliedschaft wurde Herbert 
Ecklmayr und Rudolf Holzinger geehrt. 2.Erpro-
bung Jugend hat absolviert David Sametinger 
und die 3.Erprobung hat absolviert Alexander 
Harrer 

 
 
 

Befüllung von Schwimmbecken und Teichen 
(betrifft die Ortschaften Manning u. Furtpoint) 

 
Im Interesse der Versor-
gungssicherheit und Rück-
sichtnahme auf sämtliche 
Wasserbezieher wird um 
Einhaltung folgender Richt-
linien für die Befüllung von 
Schwimmbecken, Teichen 
und dergleichen aus der öf-
fentlichen Wasserversor-

gung der Gemeinde Manning ersucht: 
  

 Bei Anlagen ab einem Volumen von 10 m³ ist 
vor Durchführung der Befüllung zeitgerecht 
(mind. 3 Werktage vorher) mit dem Wasser-
meister Herrn Wolfgang Sterrer  (Tel. 
0676/4054551) Kontakt aufzunehmen. Dies 
dient dazu, größere Wasserentnahmen aus 
der öffentlichenVersorgung gezielt abstim-
men zu können. 

 Erwähnte Anlagen dürfen nur über den ge-
eichten Hauswasserzähler befüllt werden! 

 Die maximale Entnahmemenge darf 3 m³ pro 
Stunde nicht überschreiten! 

 Private Wasserentnahmen aus öffentlichen 
Hydranten sind verboten! 

 

Außerdem wird mitgeteilt, dass das Befüllen von 
Schwimmbecken und Schwimmteichen durch die 
Freiwillige Feuerwehr Manning NICHT gestattet 
ist! 
 
Um Probleme wie Versorgungsengpässe, Druck-
abfall, usw. im öffentlichen Wasserversor-
gungsnetz zu vermeiden, wird um strikte Einhal-
tung der oben angeführten Punkte gebeten. 
Bei Nichtbeachtung werden anfallende Arbeits- 
u. Materialkosten in Rechnung gestellt. 
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Veranstaltungen des Eltern-Kind-Zentrums 

 
Lirum, Larum, Löffelstiel…Schnitzel ist heut un-
ser Ziel! Kinderkochkurs ab 6 Jahre 
Samstag 16.4.16 von 9:00-12:00 Uhr, Kosten: 
€13,00. In Zusammenarbeit mit der Gesunden Ge-
meinde Ottnang 
Ausflug zum Erlebnisbauernhof Redlberger in 
Pilsbach 
Donnerstag 19.5.16 von 15:00-18:00 Uhr, Kosten: 
€8 pro Person (unter 2 Jahre kostenlos) 

Ausflug zum Pferdehof Koaser Minerl 
Mittwoch 8.6.16 von 15:00-ca. 17:00 Uhr, Kosten: 
Mama+1 Kind €16, weiteres Kind (Papa) €5, weite-
rer Erwachsene €10 (inkl. Kaffee und Kuchen) 

Seminar „Kinder und ihre Ängste – verstehen 
und produktiv damit umgehen“ 
Welche entwicklungsbedingten Ängste es gibt, wa-
rum es wichtig ist, unserer Kinder dabei zu unter-
stützen, diese Ängste selbst zu bewältigen, wenn 
Ängste übermächtig werden und welche Rolle un-
sere eigenen Ängste dabei spielen, sind Themen 
dieser Abende.  
Montag, 11.4.-25.4.2016 von 18:40-22:00 Uhr,  
Kosten: €10,90 (Elternbildungsgutscheine können 
eingelöst werden) 

Vortrag „Taferlklasser, Tintenpartzer,…wie El-
tern ihre Volkschüler gut begleiten! 
Für Eltern von Schulanfängern und Volksschüler 
aller 4 Klassen 
Montag, 30.5.2016 von 19:30-21:10 Uhr, Kosten: 
€2,00 (Elternbildungsgutscheine!) 
 

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung 
unbedingt erforderlich.  

(ausgenommen Offener Treff u. Mutterberatung) 

 
 

Muttertagskaffee 

 
Das Team der ÖVP Manning lädt alle Mütter und 
Frauen der Gemeinde Manning zu einem gemüt-
lichen Nachmittag ein. 

 
Am Samstag,  

7. Mai 2016  

ab 14:00 Uhr 

im Kultursaal Manning 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt – Alle Mütter 
werden zu Kaffee und Kuchen eingeladen.  
Natürlich sind auch die Kinder eingeladen. 
 
Auf euer Kommen freut sich das Team der  

 

 
 
 
 

 

Flurreinigungsaktion „Hui statt Pfui“ 

 
Am Samstag, 9. April 2016 - Treffpunkt ist um 
14.00 Uhr beim Feuerwehrhaus - findet die dies-
jährige Flurreinigungsaktion statt. (Nur bei 
Schönwetter) 
Durchgeführt wird diese von der Kath. Jungschar, 
wir würden uns aber auch über weitere freiwillige 
Helfer sehr freuen! 
 
 

UMADUM am Bucherhof 

 
Am Samstag, 2. Juli und Sonntag 3. Juli findet 
das Fest der Bauernkapelle Pilsbach am Bucher-
hof in der Wolfshütte statt. 
 
 

„Bist du Zeltfest“ 

 
Zeltfest des Hausruckchores beim Wirt in der Au 
 
Freitag, 12. August    Junge Paldauer 
Samstag, 13. August    Granaten 
Sonntag, 14. August    MV Ottnang-Manning 
      Die Teufelskerle 
 
 

Feuerwehrfest 
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Agrar- und Baufoliensammlung 

 
Die nächste Agrar- und Baufoliensammlung fin-
det am Dienstag, 5. April 2016 von 08.30 – 09.30 
Uhr beim Lagerhaus Ottnang statt. 
 
Netze und Schnüre werden bei der Sammlung 
nicht mehr angenommen. Diese können im ASZ 
kostenlos entsorgt werden. Die Annahme erfolgt 
nur in Säcken. 
 

Heizkostenzuschuss 2015/2016 

 
Förderungsanträge für den diesjährigen Heizkos-
tenzuschuss werden noch bis 15. April am Ge-
meindeamt entgegengenommen. 
 
Die Einkommensgrenzen liegen bei: 
Alleinstehende        € 882,78 
Ehepaare/Lebensgemeinschaft € 1.323,58 
Je Kind € 165,28 

 
 

 

Bäume und Sträucher zurückschneiden 

 
Die Liegen-

schaftsei-
gentümer 

werden im 
Interesse 

der Ver-
kehrssicher-
heit aufge-
fordert, die 
auf das öf-

fentliche Gut ragenden Äste und Zweige von 
Bäumen, Sträuchern und Hecken zu entfernen. 
 
Die Verpflichtung zum Zurückschneiden der 
Pflanzen besteht auch nach der geltenden Stra-
ßenverkehrsordnung. Es wird gebeten, der Auf-
forderung nachzukommen und in Zukunft stets 
auf die Einhaltung dieser Vorschrift zu achten. 
 
 

 



Amtliche Mitteilung Nr. 2/2016  Seite 10 

 
 

Jagdhunde und das oö. Hundehaltegesetz 2002 

 
 

a) allgemeine 
Anforderungen an 
das Halten von 
Hunden (§ 3): 
 
Hunde dürfen in 
Oberösterreich nur 
von Personen gehal-
ten werden, die das 
16. Lebensjahr voll-
endet haben, über 
die nötige Sach-
kunde für das Halten 
von Hunden verfü-
gen und psychisch, 
physisch und geistig 
in der Lage sind, ei-

nen Hund in einer Weise zu beaufsichtigen, zu ver-
wahren oder zu führen, dass 

 Menschen und Tiere durch den Hund nicht ge-
fährdet werden, oder 

 Menschen und Tiere nicht über ein zumutbares 
Maß hinaus belästigt werden, oder 

 er an öffentlichen Orten oder auf fremden Grund-
stücken nicht unbeaufsichtigt herumlaufen kann. 

 
Der Hundehalter oder die Hundehalterin darf den 
Hund nur durch Personen beaufsichtigen oder führen 
lassen, die psychisch, physisch und geistig in der Lage 
sind, den oben angeführten Verpflichtungen nachzu-
kommen. 
 
Für jeden Hund muss eine Haftpflichtversicherung 
über eine Mindestdeckungssumme von 725.000 € be-
stehen. Diese Haftpflichtversicherung kann auch im 
Rahmen einer Haushalts- oder Jagdhaftpflichtversi-
cherung oder einer anderen gleichartigen Versiche-
rung gegeben sein.  
 
b) Mitführen von Hunden an öffentlichen Orten 

(§ 6): 
Hunde müssen an öffentlichen Orten im Ortsgebiet an 
der Leine oder mit Maulkorb geführt werden. 
 
Bei Bedarf, jedenfalls aber in öffentlichen Verkehrsmit-
teln, in Schulen, Kindergärten, Horten und sonstigen 
Kinderbetreuungseinrichtungen, auf gekennzeichne-
ten Kinderspielplätzen sowie bei größeren Menschen-
ansammlungen, wie z. B. in Einkaufszentren, Freizeit- 
und Vergnügungsparks, Gaststätten, Badeanlagen 
während der Badesaison und bei Veranstaltungen, 
müssen Hunde an der Leine und mit Maulkorb geführt 
werden. 
 
Wer einen Hund führt, muss die Exkremente des Hun-
des, welche dieser an öffentlichen Orten im Ortsgebiet 
hinterlassen hat, unverzüglich beseitigen und entsor-
gen. 
 

 
Der Gemeinderat kann durch Verordnung anordnen,  
auf welchen öffentlichen unbebauten Flächen inner-
halb des Ortsgebiets die Leinen- oder Maulkorbpflicht 
nicht gilt,  
dass Hunde an bestimmten öffentlichen Orten inner-
halb des Ortsgebiets an der Leine und mit Maulkorb 
geführt werden müssen oder nicht mitgeführt werden 
dürfen, 
dass Hunde an bestimmten öffentlichen Orten außer-
halb des Ortsgebiets an der Leine oder mit Maulkorb 
oder an der Leine oder mit Maulkorb 
geführt werden müssen. 

 
Die Leine muss der Körpergröße und dem Körperge-
wicht des Hundes entsprechend fest sein; sie darf 
höchstens 1,5 Meter lang sein. Der Maulkorb muss so 
beschaffen sein, dass der Hund seinen Fang darin öff-
nen und frei atmen, jedoch weder beißen noch den 
Maulkorb vom Kopf abstreifen kann. Die Maulkorb-
pflicht gilt nicht für das Führen von Hunden, die am 
Arm oder in einem Behältnis getragen werden, sowie 
für Hunde, für die auf Grund einer Erkrankung der 
Atemwege durch chronische und irreversible Atembe-
schwerden bei Vorliegen eines veterinärmedizini-
schen Attests das Tragen eines Maulkorbs nicht zu-
mutbar ist. Dieses Attest ist stets mitzuführen und den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf Ver-
langen vorzuweisen. 
 
c) Ausnahmen für Jagdhunde: 
Für ausgebildete Jagdhunde gelten die Vorschriften 
für das Mitführen von Hunden an öffentlichen Orten 
nur dann nicht, wenn diese im Einsatz (zB. Nachsu-
che) sind und bei Übungen, sofern durch die Einhal-
tung dieser Vorschriften die Verwirklichung des Ein-
satz- oder Übungszweckes ausgeschlossen oder we-
sentlich erschwert würde.  
 
Für jedes Jagdgebiet im Ausmaß bis zu 1500 Hektar 
hat der Jagdausübungsberechtigte einen brauchbaren 
Jagdhund zu halten. Für jedes Jagdgebiet mit über-
wiegendem Hochwildbestand mit einer Gesamtfläche 
von wenigstens 1000 bis 2000 Hektar hat der 
Jagdausübungsberechtigte einen für die Schweiß-
fährte brauchbaren Jagdhund und für je angefangene 
2000 Hektar mehr einen weiteren brauchbaren Jagd-
hund zu halten. Der Hundeabgabe unterliegt nicht das 
Halten von Hunden, welche zur Erfüllung dieser jagd-
gesetzlichen Bestimmung notwendig sind. Daher ist 
für diese Jagdhunde keine Hundeabgabe zu entrich-
ten. 
 
Diensthunde der Berufsjäger gelten als Hunde, die zur 
Ausübung eines Berufs notwendig sind. Soweit sie 
nicht ohnehin als Jagdhunde zur Erfüllung der obigen 
jagdgesetzlichen Bestimmung von der Entrichtung der 
Hundeabgabe befreit sind, darf die Hundeabgabe für 
diese Jagdhunde höchstens 20 € betragen. 
 
Dr. Werner Schiffner, MBA 
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Wir laden alle Kinder herzlich ein, sich ein Nesterl zu suchen! 

 

Am Karsamstag, 26. März 2016 
um 14:00 Uhr 

Mehrzwecksaal Manning 
 

Mach mit beim Malwettbewerb! (Malvorlage auf der Rückseite) 

 
Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen!!! 

 
Für die Verpflegung ist wie immer bestens gesorgt.  

 
Auf Euer Kommen freut sich 

Die Landjugend Ottnang-Wolfsegg-Manning-Atzbach 
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Malwettbewerb 

Vorname:  .................................  Nachname: .....................................  

Adresse:   ............................................................................................  

Alter:  ...........  Jahre 


